
      Der. französische Staat hat das Recht, für alle seine Käufe oder

Zahlungen und in allen seinen Verträgen bezüglich der Ausbeutung der

Gruben oder ihrer Nebenanlagen sich französischen Geldes zu bedienen.

                                                     §   33.

      Die Regierungskommission ist zur Entscheidung aller Fragen er-

Mächtigt, zu denen die Auslegung der vorstehenden Bestimmungen Anlaß
geben könnte.

      Frankreich und Deutschland erkennen an, daß jede Streitigkeit, die

auf verschiedener Auslegung der genannten Bestimmungen beruht, eben-
falls der Regierungskommission zu unterbreiten ist. Deren mit Stimmen-

mehrheit getroffene Entscheidung ist für beide Länder bindend.                                            

                                  K a p i t e l 3.  V o l k s a b s t i m m u n g .

                                                         § 34.

       Bei Ablauf einer Frist von 15 Jahren nach der Inkraftsetzung des

vorliegenden Vertrags soll die Bevölkerung des Saarbeckengebiets auf-
gefordert werden, ihren Willen wie folgt kundzutun:

     Eine Abstimmung findet nach Gemeinde und Bezirk über die drei

folgenden Möglichkeiten statt:
      a) Aufrechterhaltung der durch vorliegenden Vertrag und vor-

            liegendes Protokoll errichteten Verwaltungsordnung,
      b) Vereinigung mit Frankreich,
      e) Vereinigung mit Deutschland.

    Stimmberechtigt ist ohne Unterschied des Geschlechts jede Person,
die zur Zeit der Abstimmung älter als 20 Jahre ist und zur Zeit der

Unterzeichnung des Vertrags in dem Gebiet gewohnt hat. Die anderen

Regeln, die Art und Weise und der Tag der Abstimmung werden vom
Rate des Völkerbundes festgesetzt, und zwar derart, daß eine freie, ge-

heime und unabhängige Abstimmung gewahrt bleibt.

                                                          § 35.

      Der Völkerbund entscheidet, unter welche Staatshoheit das Gebiet

gestellt werden soll, unter Berücksichtigung des durch die Volksabstimmung
ausgedrückten Wunsches:

        a) Für den Fall, daß der Völkerbund für das ganze Gebiet

              oder für einen Teil desselben die Aufrechterhaltung der durch
              den Vertrag und die vorliegende Anlage geschaffenen Ver-

              waltungsordnung beschließen sollte, verpflichtet sich Deutschland
              schon jetzt, zugunsten des Völkerbundes auf seine Staatshoheit
              zu verzichten, so wie es der Völkerbund für notwendig erachtet.

              Es ist dessen Sache, durch geeignete Maßnahmen die endgültig
              eingeführte Verwaltungsordnung den dauernden Interessen des

              Gebiets und den allgemeinen Interessen anzupassen.
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             b) Für den Fall, daß der Völkerbund für das ganze Gebiet oder

                   für einen Teil desselben die Vereinigung mit Frankreich be-

                   schließen sollte, verpflichtet sich Deutschland schon jetzt, Frank-
                   reich in Ausführung der entsprechenden Entscheidung des
                   Völkerbundes alle seine Rechte und Ansprüche auf das von dem

                   Völkerbund im einzelnen festgesetzte Gebiet abzutreten.
             c) Für den Fall, daß der Völkerbund für das ganze Gebiet oder

                  einen Teil desselben die Vereinigung mit Deutschland beschließen

                  sollte, ist es Sache des Völkerbundes, für die Wiedereinsetzung
                  Deutschlands in das von dem Völkerbund im einzelnen fest-

                  gestellte Gebiet Sorge zu tragen.

                                                                      § 36.

       Für den Fall, daß der Völkerbund die Vereinigung des ganzen

Saarbeckens oder eines Teils desselben mit Deutschland beschließen

sollte, hat Deutschland die Eigentumsrechte Frankreichs auf die in
diesem Teil befindlichen Gruben im ganzen zu einem in Gold zu

zahlenden Preise zurückzukaufen. Dieser Preis wird von drei Sach-

verständigen festgesetzt, die mit Stimmenmehrheit beschließen. Einer der
Sachverständigen wird von Deutschland, einer von Frankreich und einer

von dem Völkerbund ernannt. Der letztere darf weder Franzose noch

Deutscher sein.*)
      Die Sicherheit, die Deutschland für Leistung dieser Zahlung

zu geben hat, wird von der Wiedergutmachungskommission in Er-

wägung gezogen werden und Deutschland wird zu diesem Zweck

eine erste Hypothek auf sein Vermögen oder seine Einkünfte aller
Art, die durch die Wiedergutmachungskommission angenommen

werden, beschaffen können.
       Wenn Deutschland trotzdem ein Jahr nach dem Datum, an dem

die Zahlung hätte geleistet werden müssen, diese nicht erledigt hat,
wird die Wiedergutmachungskommission in übereinstimmung mit

den Instruktionen, die ihr seitens des Völkerbundes erteilt werden
können, Abhilfe schaffen, wenn nötig, durch Liquidation des in

Frage stehenden Teils der Bergwerke.

                                                       § 37.

Geht infolge des im § 36 vorgesehenen Rückkaufs das Eigentum
der Gruben oder eines Teiles der Gruben an Deutschland über, so
haben der französische Staat und die französischen Staatsangehörigen
das Recht, diejenigen Kohlenmengen aus dem Becken zu  kaufen, die durch                    --------------------------------------------------

    *) Der Schlußsatz, an dessen Stelle die beiden letzten Absätze getreten sind,
lautete ursprünglich: „Wenn der oben vorgesehene Preis in den 6 Monaten,
die auf die Entscheidung der Sachverständigen folgen, von Deutschland nicht
bezahlt worden ist, so fällt das Gebiet endgültig an Frankreich“.
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ihre gewerblichen und häuslichen Bedürfnisse zu diesem Zeitpunkt gerecht-
fertigt sind.

      Eine gerechte Regelung, die zur gegebenen Zeit vom Rate des

Völkerbundes zu treffen ist, setzt die Kohlenmengen, die Dauer des Ver-

trags und die Preise fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          § 38

      Es besteht Einverständnis darüber, daß Frankreich und Deutsch-
land durch besondere Abmachungen vor dem für die Bezahlung des

Rückkaufspreises der Gruben bestimmten Tage die Bestimmungen der

§8§ 36 und 37 abändern können.
                                                       § 39.

      Der Rat des Völkerbundes hat die erforderlichen Maßnahmen für

die Einrichtung der Verwaltungsordnung zu treffen, die nach Inkraft-
treten der im § 35 erwähnten Beschlüsse des Völkerbundes einzuführen ist.

     Diese Bestimmungen sollen eine gerechte Verteilung aller Ver-
pflichtungen enthalten, die der Regierung des Saarbeckens infolge von

der Kommission aufsgenommenen Anleihen oder infolge irgend einer

anderen Maßnahme obliegen.
     Mit dem Inkrafttreten der neuen Verwaltungsordnung nehmen die

Vollmachten der Regierungskommission ihr Ende, vorbehaltlich des im

 § 35a vorgesehenen Falles.

     Bei den in der gegenwärtigen Anlage behandelten Gegenständen ent-
scheidet der Rat des Völkerbundes mit Stimmenmehrheit.                                                           

                               F ü n f t e r  A b s c h n i t t. Elsaß-Lothringen.
       Die hohen vertragschließenden Mächte haben die moralische Ver-

pflichtung anerkannt, das Unrecht wieder gutzumachen, das Deutschland im
Jahre 1871 sowohl gegen das Recht Frankreichs als auch gegen den Willen

der Bevölkerung von Elsaß und Lothringen begangen hat, die von ihrem

Vaterland trotz der feierlichen Proteste ihrer Vertreter in der Versamm-

lung von Bordeaux abgetrennt worden sind. Sie sind einig über die

folgenden Artikel:
                                                    A r t i k e l 51.

      Die in Gemäßheit des zu Versailles am 26. Februar 1871 unterzeich-

neten Vorfriedens und des Frankfurter Vertrages vom 10. Mai 1871

an Deutschland abgetretenen Gebiete sind von dem Tage des Waffen-
stillstands, vom 11. November 1918 an, wieder unter die französische

Staatshoheit getreten.
       Die Bestimmungen der Verträge, die die Festsetzung der Grenze

vor 1871 enthalten, traten wieder in Kraft.

                                                   A r t i k e l 52.
       Die deutsche Regierung übergibt der französischen Regierung unver-

züglich die Archive, Register, Pläne und Urkunden jeder Art, die die
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